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lnterpellation: Eignerstrategie Heime Kriens

Sehr geehrter Herr Ratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Einwohnerrat hat anlässlich der Sitzung vom 13. Dezember 2018 den
Planungsbericht Eignerstrategie Heime Kriens AG zur Kenntnis genommen

Dazu wurden auf Antrag der SVP die folgenden Bemerkungen ohne Oppositioh
übenruiesen:

Der Stadtrat ergänzt die Eignerstrategie mit Aussagen zu den folgenden Themen

. Grundsätzliche Zielsetzungen der Gemeinde Kriens als Eilner (nicht
Zielvorgaben an AG), im Speziellen die angestrebte Lösung Grossfeld als
Treiber für die Auslagerung

. Rolle und Organisation als Eigner, im Speziellen konkrete Vertretung und
Auftrag der Stadt im Veruvaltungsrat und als Aktionärsvertreter

o Beteiligungsstrategie und Aktionärsbindung
o Entlöhnungspolitik des Venryaltungsrats
o Risikopolitik, Controlling und Berichtswesen

Gemäss Gründervertrag erstattet der Stadtrat dem Einwohnerrat regelmässig Bericht
u.a. über die Eignerstrategie und -ziele sowie deren Einhaltung und über die
abzuleitenden Massnahmen.

lm Rahmen der Einwohnerratssitzung vom 16. Januar 2020 wurde feStgestellt, dass
eine offizielle Berichterstattung in Bezug auf die Heime Kriens AG zu Handen des
Einwohnerrats gemäss Gründervertrag nicht erfolgt ist.
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Wir bitten nun den Stadtrat die folgenden Fragen zu beantworten:

Wann wurde die Eignerstrategie verabschiedet und in welcher Form ist sie
heute für den Einwohnerrat einsehbar.(wenn möglich bitte der Beantwortung
der lnterpellation beilegen).

ln welcher Form haben die vom Einwohnerrat erfolgten Bemerkungen als
Ergänzungen in der Eignerstrategie Eingang gefunden. Falls nicht, mit welcher
Begründung.
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Wir bitten den Stadtrat im Rahmen der Beantwortung dieser lnterpellation ein
verbindliches Datum für den Erstbericht in der Form, wie er im Gründervertrag
verbindlich zugesagt wurde, zu nennen.

Wir danken dem Stadtrat für die Beantwortung der Fragen
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